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FortSchritt Kinderhaus Haar 
Buchungszeit und Monatsbeiträge 2025/2026 
 

Buchungskategorien ****) 
 

Betreuung Stunden pro 
Tag 

Stunden pro 
Woche 

Beitrag 
Krippe pro 

Monat 

Beitrag 
Kiga pro 

Monat 

Beitrag 
Hort pro 

Monat 

bis - 3*) - 15   145,00 € 

bis - 4*) - 20 315,00 € 150,00 € 155,00 € 

bis - 5 - 25 349,00 € 166,00 € 172,00 € 

bis - 6 - 30 383,00 € 181,00 € 188,00 € 

bis - 7 - 35 419,00 € 197,00 € 203,00 € 

bis - 8 - 40    453,00 € 211,00 € 
222,00 € 

***) 

bis - 9 - 45 489,00 € 229,00 € - 

bis - 10 - 50 524,00 € 244,00 € - 

Inkl. 5,- Euro Spielgeld  

 

Essensgeldpauschalen **) 
 

Es wird  Krippe + Kiga 
pro Monat 

Hort pro 
Monat 

bis zu 3x pro Woche mitgegessen 75,00 € 90,00 € 

4x pro Woche mitgegessen 90,00 € 90,00 € 

5x pro Woche mitgegessen 105,00 € 90,00 € 

 
*) In Einrichtungen, die eine pädagogische Kernzeit von 4 Stunden am Tag (bzw. 20 Stunden in der Woche) haben, 

kann diese Kategorie nicht gebucht werden. 
 
**) Die Essensgeldpauschalen sind abhängig von den aktuellen Preisen des Essensanbieters. Es kann daher zu 

Erhöhungen im laufenden Betreuungsjahr kommen.  
 
***) Bei Ferienbuchungen wird diese Kategorie einmal jährlich erhoben. Der Betrag umfasst die Betreuungskosten. 

Zusätzlich hinzu kommt das 1,5fache der Essensgeldpauschale 5, damit das Essen während der Ferienbetreuung 
komplett abgegolten ist. Bitte beachten Sie hierzu die aktuell gültigen Ferienbetreuungs-Regelungen. 

 
****) Bei Kindern, welche durch das Gesetz einen monatlichen Elternbeitragszuschuss (Kindergarten- und 

Vorschulbereich) in Höhe von bis zu maximal 100,- Euro erhalten, wird dieser automatisch monatlich vom 
Grundbetrag reduziert. Es ist demnach die Differenz des Zahlbetrages von dem Beitragszahler per Lastschrift zu 
entrichten. Sollte der Monatsbeitrag niedriger als der maximale Erstattungsbetrag sein, so ist es nicht möglich, 
diesen auf die Essenspauschale anzurechnen.  
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